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§ 3 BeitrVO-StBHG
Beitragsgrundlage
 BeitrVO-StBHG - Beitragsverordnung-StBHG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.05.2021

(1) Die Höhe des Beitrags richtet sich nach dem Gesamteinkommen gemäß § 11 StBHG.

(2) Jede Änderung des für die Beitragsleistung maßgeblichen Sachverhaltes ist der Behörde bekannt zu geben;

Änderungen des Gesamteinkommens erst ab 20 Euro. Die Behörde hat den auf Grund der Änderungen zu leistenden

Beitrag neu festzusetzen. Der neu festgesetzte Beitrag ist ab dem der Änderung des Sachverhalts folgenden Monat zu

entrichten.

In Kraft seit 01.06.2016 bis 31.12.9999
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